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der Sicherheits- und Ord-
nungsdienst jagt Radfah-
rerInnen. Als hätten wir in 
Hamburg sonst keine Pro-
bleme. Viele RadlerInnen 
wandten sich in den letzten 
Monaten an den ADFC, weil 
sie in irgendeinem Park an-
gehalten und um rund 30 
Euro erleichtert wurden. 
Ganz legal, nach Recht und 
Gesetz in Uniform. Die Hin-
tergründe beleuchtet unser 
Schwerpunktthema: Radeln 
in Hamburgs Grün.

Wer sich ausführlich z. B. über Bekleidung oder Ergonomie beim Radfahren informieren möchte, der 
profitiert von unseren neuen Vorträgen. Dort gibt es Wissen kompakt und ausführlicher als es im üblichen 
Infoladengespräch möglich ist. Das Programm finden Sie auf Seite 14. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Liebe Radlerin, lieber Radler!



Durchs Grün ins Büro

Ein
Arbeitsweg

Wem Hamburgs Bordstein-Radwege zu 
abenteuerlich sind, der probiert auf dem 
Weg zur Arbeit gerne mal Routen abseits 
von tosendem Verkehrslärm.
Morgens in der Rushhour sind in Grün-
anlagen kaum Spaziergänger anzutreffen. 
Sie bieten dem rücksichtsvollen Radler 
eine erholsame Alternative für die Fahrt 
ins Büro. Oftmals wirken aber auch gro-
ße Parks, Wasserfl ächen oder Bahnlinien 
wie Barrieren, die nur mit größeren Um-
wegen zu umfahren wären. Stellenweise 
sind also einige Wege durch Hamburgs 
Grün erkennbare Alltagsverbindungen. 
Sie schließen Lücken im Gesamtradver-
kehrsnetz.

Beispielhaft für solche Lückenschlüsse 
sind die Grünzüge parallel zur Verbin-
dungsbahn. Durch Schanzenpark und 
Tiergartenstraße werden Altona-Nord und 
Eimsbüttel über die Kennedybrücke güns-

tig mit dem Hauptbahnhof und St. Georg 
verbunden. Das letzte kleine Stück bildet 
ein gemeinsamer Geh- und Radweg zwi-
schen den S-Bahn-Gleisen und den Hin-
terhöfen des Ibis-Hotels am Holzdamm. 
An der Ernst-Merck-Brücke ist diese kurze 
Grünverbindung leider nicht mit dem üb-
rigen Radverkehrsnetz verbunden. Gera-
deaus zum Hauptbahnhof heißt es immer 
noch schieben über drei Fußgängerfurten. 
Trotzdem ist die Verbindung vorteilhaft 
gegenüber den alternativen Umwegen.

Ebenso »alltäglich« wird der Radweg am 
Kaiser-Friedrich-Ufer genutzt. Wichtig für 
eine solche stark genutzte Verbindung ist 
natürlich neben einer anzustrebenden 
Trennung von Fußgängern und Radfah-
rern und der Befestigung von Rad- und 
Gehweg vor allem die Beleuchtung.

Stefan Warda
Gut gelungene Alltagsradverbindung im Schanzenpark
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kann ich eine andere Route wählen. Vielleicht 
heute mal am Hirschgehege vorbei? Die Fahrt 
durch das Niendorfer Gehege ist auf alle Fälle 
erholsam. Was wäre die Alternative, wenn die-
ser Park für Radler gesperrt wäre? Der hubbe-
lige Radweg entlang der vierspurigen, stark 
befahrenen Kollaustraße, weiter auf der ebenso 

stark befahrenen Niendorfer Straße. Lauter, 
nerviger, stressiger und weiter obendrein. 
Oder doch gleich besser mit dem Auto?

Birgit Bossbach

fast mit Moos bedecktes Schild der alten Grünroute 
weist mir den Weg ins Niendorfer Gehege, wo 
sich die Route alsbald verliert. Einige Jogger 
sind um diese Zeit unterwegs und Leute, 
die ihre Hunde ausführen. Wir stören 
uns nicht gegenseitig. Ein freund-

Früh morgens treiben noch Nebelschwaden 
über den Weiden der Eidelstedter Feldmark. Tau-
benetzte Spinnweben glitzern wie Perlenketten. Ein 

liches »Guten Morgen« reicht 
aus, um Platz zu schaffen. 

Ich biege in den Fichtenwald 
ein. Wo der Sturm die alten Bäu-
me umgerissen hat, drängt junges 
Grün ans Licht. Die kleinen Bäumchen sind schon 
gut gewachsen. Ich radle etwas langsamer. Morgens 
sind hier oft Rehe unterwegs. Auch andere Tiere lassen 
sich beobachten: Hasen, Eichhörnchen, Eichelhäher. Der 
Habicht mag es nicht, wenn ich in seinem Revier stehen 
bleibe. Ich halte kurz auf der Brücke über die Kollau. Der Bach 
präsentiert sich – wie das ganze Gehege – täglich anders. Bei der 
Ausfahrt aus dem Gehege in Lokstedt grüßt mich der ältere Mann, 
der immer vor seinem Haus steht. Für den Rückweg von der Arbeit 
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Verordnung ändern!
Rechtslage und Position des ADFC

In Hamburg ist das Fahren in den Grünanla-
gen dort verboten, wo es nicht ausdrücklich 
erlaubt ist.
§ 1 Abs. 2: »In den öffentlichen Grün- und Er-
holungsanlagen ist es verboten

(...) 7. außerhalb durch die zuständige Be-
hörde dafür besonders gekennzeichneter 
Wege zu reiten, radzufahren, mit Kraftfahr-
zeugen zu fahren oder diese abzustellen, 
(...).«

Verordnung zum Schutz der öffentlichen 
Grün- und Erholungsanlagen (Hamburg) vom 
26. August 1975 (HmbGVBl. S. 154), zuletzt ge-
ändert am 24. Juli 2001.

Eine entsprechende Regelung galt z. B. auch in 
Brandenburg an der Havel. Dort erließen die 
Stadtoberen aber im Oktober des vergangenen 
Jahres neue Bestimmungen, die sich der ADFC 
auch für Hamburg wünscht.
»Benutzung von Anlagen
(1) Das Befahren von Anlagen mit Kraftfahr-
zeugen und Anhängern sowie das Parken und 
Abstellen derselben in Anlagen ist verboten. 
Wege in Anlagen dürfen mit Kinderwagen, 
Inlinescatern, Rollern u.ä. Sportgeräten oder 
Spielfahrzeugen, Krankenfahrstühlen und 
Fahrrädern befahren werden, wobei Fußgän-
ger hier den Vorrang haben.«

Ordnungsbehördliche Verordnung zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung in der Stadt Brandenburg 
an der Havel (Stadtordnung) vom 16.10.2003 
(ABl. Nr. 16 vom 20.10.2003).

Man muss schon ziemlich ignorant sein, 
wenn man an einem sonnigen Sonn-
tagnachmittag den Alsterwanderweg 
entlangradeln möchte und meint, das sei 
Erholung pur für alle Beteiligten. Es gibt 
aber auch Zeiten, zu denen dort erheb-
lich weniger los ist. Und warum sollte 
man dann dort nicht fahren dürfen? Glei-
ches gilt für viele andere Wege abseits der 
Straßen, die von Radlern gerne genutzt 
werden. Erlaubt ist das Fahren dort aber 
häufig nicht.
Parkwege und Strecken entlang von 
Grünzügen sind attraktiv. Manche ge-
nießen dort Autofreiheit und frische Luft. 
Für andere bildet die Route durchs Grün 
die kürzere Strecke im Vergleich zu dem 
Radweg an der Hauptstraße. Insgesamt 
lässt es sich dort recht angenehm und 
entspannt fahren, falls es nicht gerade 
tagelang geregnet hat.

Eigentlich darf nach Hamburgs Grün-
verordnung (siehe Kasten) nur dort ge-
radelt werden, wo es per Schild erlaubt 
ist. Weil die Beschilderung niemals aus-
reichend war, wurde das Radeln aber im-
mer ohne solche Kennzeichnung gedul-
det. Denn die Behörde sah ein, dass Rad-
ler ebensoviel Anspruch auf bzw. Bedarf 
nach Erholung haben wie Fußgänger.

Sicherheitsdienst

Das änderte sich mit Einführung des 
Sicherheits- und Ordnungsdienstes, 
der neben frei laufenden Hunden auch 
gerne nicht angeleinte RadlerInnen an-
hielt. Zahlreiche Opfer beschwerten 
sich darüber beim ADFC. Viele davon 
fuhren seit Jahren die Strecken ohne die 
geringsten Konflikte mit Passanten und 
ohne einen blassen Schimmer, dass ihr 
Tun eigentlich verboten war. Dass dafür 
nun 30 Euro fällig sein sollten, mochten 
sie natürlich gar nicht einsehen. Glück-
licherweise legten nicht wenige Wider-
spruch ein. Inzwischen konnte erreicht 
werden, dass der SOD das Radeln auf den 
offiziellen Radwanderrouten nicht mehr 
ahnden soll. Die entsprechenden Verfah-
ren wurden zu Gunsten der Radler einge-
stellt. Dafür gibt´s jetzt teuer produzierte 
Radverbotsschilder auch dort, wo es be-
reits wieder geduldet wird.

Für den ADFC ist selbstverständlich, 
dass auch in Parks rücksichtsvoll zu 
fahren ist. Dazu gehört eine angepasste 
Geschwindigkeit und auch der Verzicht, 
auf überfüllten Wegen zu fahren. Wir 
nehmen die Angst der älteren Leute und 
der Eltern mit Kindern ernst, sind aber 
der Meinung, dass durch ein generelles 
Verbot vor allem die Falschen getroffen 
werden.

Kinder genauso betroffen

Übrigens bedeutet ein Radfahrverbot 
auch, dass Kinder ab ihrem zehnten Ge-
burtstag mit dem Fahrrad nicht mehr 
durch den Park zur Schule fahren dürfen. 
Auch sie müssten die stärker befahrenen 
umliegenden Straßen und Radwege be-
nutzen. Die Unfallgefährdung würde zu-
nehmen. Und auch der familiäre Ausflug 
durch den Park mit Kindern, die selbst ra-
deln,  wäre nicht mehr möglich.

Geld verschwendet

Eine interessante Frage stellt sich zu den 
neuen Schildern entlang der Grünzonen. 
Wer hat die bezahlt? Wieso ist soviel Geld 
für die Schilder da, wo seit Jahrzehnten 
das Geld für die viel billigeren Schilder 
fehlt, mit denen eigentlich die Radrouten 
ausgewiesen werden sollten? Wie kann 
es angehen, dass die neuen Schilder so 
missverständlich gestaltet worden sind? 
Der dargestellte schiebende Radler auf 
grünem Grund wurde von einigen als Er-
laubnis zum Rad fahren aufgefasst, was 
auch die Behörde erkannte und fleißig 
mit eindeutig verbietenden Aufklebern 
ihre noch jungen Schilder nachrüstete.

Und wie konnte es schließlich pas-
sieren, dass die Schilder das Radfahren 
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Erste Schilderversion: Menschen mit spitzen Fü-
ßen schieben ihre Rennräder.

Zweite Version: Das heißt sicher: verboten!



auch dort verbieten, wo es erlaubt oder 
ganz offiziell geduldet war? Irgend je-
mand muss da mit der Dampfwalze über 
bisherige Absprachen der Behörden 
gefahren sein, ohne zuvor die anderen 
Zuständigen zu kontaktieren. Die Steu-
ergelder für die Schilder hätte man kaum 
effektiver zum Fenster hinauswerfen 
können. Irgendein Schilderproduzent 
wird sich sehr gefreut haben.

Die völlige Unüberlegtheit der ganzen 
Maßnahme offenbart sich auch dort, wo 
einige Schilder an Eingängen zu Grünan-
lagen ein Radfahrverbot zeigen, andere 
aber ausdrücklich das Befahren des sel-
ben Gebiets erlauben. Solches finden wir 
z. B. beim Grünzug Dulsberg, dem Loh-
bekpark oder dem Naturschutzgebiet 
Stellinger Schweiz. Was einer darf und 
was nicht, ist davon abhängig, aus wel-
cher Richtung er kommt – eine absurde 
Situation.

 Verbindungen schaffen 

Wieso lehnt der ADFC gemeinsame Geh- 
und Radwege entlang der Straßen ab und 
ist gleichzeitig dafür, die Wege durchs 
Grün gemeinsam zu nutzen? Der Grund 
ist recht einfach: Das straßenbegleitende 
Alltagsverkehrsnetz ist eine notwendi-
ge Voraussetzung für funktionierenden 
Radverkehr. Hier hat Hamburg viel zu 
tun. Die Grünwege ergänzen das Netz 
um weitere oder alternative Strecken, 
mit denen die eingangs genannten Vor-
teile verbunden sind. Die Grüngebiete 
sind also ein zusätzliches Angebot aber 
deshalb nicht weniger wichtig. Denn mit 
den Jahren der Radverkehrsforschung ist 
die Erkenntnis gereift, dass die Durchläs-
sigkeit der Verbindungen ganz entschei-
denden Einfluss auf die Radnutzung hat: 
Wer mit dem Rad ständig an Barrieren 
und Verbote gerät und dann doch den 
Weg entlang der Autostraßen nehmen 

muss, der steigt eben von vornherein 
ins Auto.

Vielleicht muss auch das noch einmal 
erwähnt werden: Es geht bei den Forde-
rungen nicht darum, den vorhandenen 
RadlerInnen das Leben noch schöner zu 
machen – o. k., das auch. Vor allem aber 
soll eine attraktivere Infrastruktur für das 
Verkehrsmittel Fahrrad geschaffen wer-
den. Ziel ist, dass noch mehr Menschen 
vom Auto aufs Rad umsteigen. Und da-
von hätten auch alle Autofahrer und Fuß-
gänger etwas.
Fazit: Der ADFC Hamburg strebt eine 
Änderung der Hamburger Verordnung 
für Grünanlagen an. Radfahren sollte 
grundsätzlich erlaubt sein. Wenige, gut 
begründete Ausnahmen sind vorstell-
bar.

Ulf Dietze

Kontemplation in grün
An den Eingabenausschuss der Bür-
gerschaft wandte sich im vergangenen 
August eine Radlerin. Sie wollte errei-
chen, dass die Verordnung zum Schutz 
der öffentlichen Grün- und Erholungsan-
lagen dahingehend geändert wird, dass 
das Fahrrad fahren auf den Hauptwegen 
der Parks mit einer Mindestbreite von 2,5 
m in der Regel und ohne weitere Beschil-
derung erlaubt wird.
Damit bezog sie sich auf die Europäische 
Vereinigung für grüne Wege, die mit Un-
terstützung der Europäischen Kommis-

sion einen Leit-
faden mit Po-
sitivbeispielen 
herausgegeben 
hat.

Mit dem Vorschlag, die Erlaubnis an 
eine bestimmte Wegebreite zu koppeln, 
vertrat die Radlerin zwar nicht die Po-
sition des ADFC. Trotzdem sind einige 
Sätze aus dem Ablehnungsschreiben 
interessant. Denn darin folgt der Aus-
schuss der Auffassung der zuständigen 
Fachbehörde.

Zunächst sprach der Ausschuss sich 
dagegen aus, das »generelle Verbot des 
Fahrrad fahrens in öffentlichen Grünan-
lagen zu verändern. Öffentliche Grünan-
lagen stellen die einzigen verkehrsfreien 
Flächen im städtischen Freiraum dar 
und dienen vorwiegend der Erholung 
und Kontemplation. Das Rad fahren wird 
von vielen Nutzern durchaus als Beein-
trächtigung wahrgenommen. Eine ver-
kehrsfreie Grünanlage kommt insbeson-
dere den Bedürfnissen älterer Menschen 
und auch Kleinkindern entgegen.«

Nicht automatisch radfahrtauglich

Auf Grund des generellen Radelverbots 
müssten keine zusätzlichen Verbotsschil-
der für Wege, auf denen das Rad fahren 
unterbleiben soll, angebracht werden. 
Die Verkehrssicherungspflicht in Bezug 
auf die Radtauglichkeit beschränke sich 
auf wenige Wege und das spare Kosten. 
Ob alle Nutzer eine Wegebreite von 2,5 

m richtig einzuschätzen vermögen, sei 
ungewiss. Die Freigabe aller Wege ab 
einer Breite von 2,5 m ließe aber Raum 
für Auslegungen und Fehlnutzungen, die 
sich auf das ganze Wegesystem als nicht 
mehr kontrollierbar ausbreiten könn-
ten. Außerdem seien nicht alle breiten 
Wege automatisch radfahrtauglich und 
entsprechend verkehrssicher. So gäbe 
es z.B. eine Vielzahl quer verlaufender 
Entwässerungsrinnen, Stufen und Trep-
penanlagen innerhalb der Wege. Hier 
drohe der Stadt in Bezug auf die Haftung 
bei Unfällen ein nicht kalkulierbares Ri-
siko.

Keine Veränderung erforderlich

Schließlich betont der Ausschuss ein-
mal mehr, dass das verbotene Radeln 
oft geduldet werde: »Auch vor dem Hin-
tergrund, dass die Ausschilderung von 
Radwegen nicht immer ausreichend ist 
und das Rad fahren in einigen Grünan-
lagen trotz generellen Verbots geduldet 
wird, tragen die bisherigen Regelungen 
der Verordnung zum Schutz der öffentli-
chen Grün- und Erholungsanlagen aus-
reichend Rechnung, so dass eine Ände-
rung der jetzigen Regelung nicht erfor-
derlich erscheint.«

Ulf Dietze
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Alltagsnetz Radverkehr Altona
Während andernorts der Städtische 
Ordnungsdienst Velofahrer aus den 
Parks zerrt, will der Bezirk Altona sogar 
den Alltagsradverkehr hinein locken. 
Mit Radwegen in Parks wird nach den 
Vorstellungen des Altonaer Baudezernen-
ten Dr. Gütter das neue Radverkehrsnetz 
so preiswert, dass er mit den seit 2002 
stark reduzierten Beträgen den gesamten 
Bezirk in Kürze erschließen kann.
Die vorgesehenen Routen sollten u.a. ent-
lang der Elbe (R 8 der Umweltbehörde), 
durch die Parks des sogenannten »Zwei-
ten grünen Rings« (R 11; z.B. Westerpark, 
Lise-Meitner-Park) und entlang der Ve-
loroute 1 der Baubehörde (allerdings 
weniger durch die Straßen als möglichst 
durch angrenzende Parks) führen.

Das Konzept ist jedoch nicht erfolg-
versprechend. Eiliger Radverkehr hat in 
Parks keinen Raum. Hier sind Konflikte 
zwischen Radfahrern und erholungssu-
chenden Fußgängern zu befürchten. Zu-
dem ist der Zustand der Wege sowie die 
soziale Sicherheit in Parks nur mit erheb-
lichem Aufwand (Asphaltierung bzw. Be-
leuchtung) zu verbessern. Im derzeitigen 

Zustand eignen sich die vorgesehenen 
Wege nicht für den alltäglichen Radver-
kehr im Winter und des Nachts. Alleine 
für den Ausbau eines für den Schüler-
verkehr wichtigen, rund 400 Meter lan-
gen Weges zwischen der Golfstraße und 
dem Hochrad in Othmarschen sind rund 
50.000 Euro (umgerechnet Fördermittel 
für rund 15 Monate) veranschlagt. Dar-
über hinaus weist die Netzplanung noch 
große Lücken auf (z.B. Övelgönne).

Der ADFC hat daher in einer Stel-
lungnahme das Konzept abgelehnt. Er 
hat zwar die Öffnung bestimmter Wege 
in Parks für den Radverkehr begrüßt. 
In Übereinstimmung mit den Vorgaben 
der Planungshinweise für Stadtstraßen 
– Anlagen des Radverkehrs (PLAST 9) 
der Baubehörde – hat er aber vor einer 
Gleichsetzung der Ansprüche des Frei-
zeitradverkehrs und des Alltagsradver-
kehrs gewarnt.

Frank Bokelmann

Hier soll zukünftig der Al-
tonaer Alltagsradler fahren. 
Wirklich eine gute Idee!?
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Kartenlegen
RadlerInnen können sich seit mindes-
tens 20 Jahren mit Hilfe von Karten 
auf Hamburgs Grünwegen orientieren. 
Die Herausgeber gehen unterschiedlich 
damit um, dass es oft eigentlich verboten 
ist, dort zu fahren. Das hat lange funkti-
oniert.
In der ersten Ausgabe der Karte »Mit dem 
Rad durch Hamburgs Grün« formuliert 
die Umweltbehörde die Rechtslage noch 
sehr klar: »Grün-
anlagen dienen der 
Gesundheit und 
der Erholung der 
Bevölkerung. Rad-
fahren ist nach der 
Verordnung zum 
Schutz der öffentli-
chen Grün- und Er-
holungsanlagen nur 
auf dafür gekenn-
zeichneten Wegen 

erlaubt. Auch im Wald sollten Sie sich im Interesse 
anderer Erholungssuchender möglichst an die für 
das Radfahren vorgesehenen Wege halten. Bis zur 
endgültigen Ausschilderung der Radwanderwege 
wird das Radfahren auch auf den nicht gekenn-
zeichneten Abschnitten der umseitig abgedruckten 
Routen geduldet, so daß Sie diese ohne Schwierig-
keiten benutzen können.« (Umweltbehörde, 1986). 
»Überwiegend führen die Radwanderwege durch 
Parkanlagen, Kleingärten, Wälder und Felder«, 
heißt es weiter.

Zwei Dinge sind wichtig: Zum einen weiß man 
also, dass Radler auf den Grünwegen fahren wol-
len und will das unterstützen. Zum anderen soll die 
Beschilderung folgen. So blieb die Karte »Mit dem 
Fahrrad durch Hamburgs Grün« lange Zeit die Re-
ferenz auch für ADFC-Aktive. Damit ließ sich gegen-
über Behörden belegen, dass man diesen oder jenen 
Weg doch wohl befahren können müsse, war er doch 
in der Karte verzeichnet.

Schnell wird aber auch in der Umweltbehörde er-
kannt, dass man mit der Beschilderung nicht recht 
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weiter kommt. Selbst die 
montierten Exemplare sind 
bald wieder geklaut. Also 
formuliert man in der 1990 
zum letzten Mal erschiene-
nen Karte vorsichtig: »Au-
ßerdem sollten Radfahrer 
darauf achten, daß in den 
öffentlichen Grünanlagen 
und in den Naturschutzge-
bieten nur auf den gekenn-
zeichneten Wegen geradelt 
werden darf. Wer von die-

sen Wegen abweicht, muß den Drahtesel 
gelegentlich auch einmal schieben.« 
(Umweltbehörde, 1990).

Um das zu verstehen, muss man die 
Regelungen zum Radeln in Grüngebie-
ten eigentlich schon kennen. Aber wer 
liest schon in den Tiefen der Hamburger 
Verordnungstexte? Und was bitte sind 
»gekennzeichnete Wege« im Sinne der 
oben gegebenen Erläuterung? Bewusst 
unklar ließen also die Kartenmacher 
die Rechtslage, weil sie weder das Aus-
schildern hinbekamen noch das geltende 
Recht kurzfristig ändern konnten.

Da war die SPD neun Jahre vorher 
ehrlicher. Im Wahlkampf verteilte sie 
eine Radwegekarte, in deren Legende 

für die gepunktete Linie 
steht: »Radfahren auf Wan-
derwegen gekennzeichnet/
geduldet« (SPD, 1981). Wir 
sehen: Die SPD wusste 
durchaus um die Proble-
matik, dass Rad fahren zwar 
gewollt ist, die Hamburger 
Verordnung zum Schutz der 
Grünanlagen dies aber oft 
nur illegal ermöglicht. Also 
schrieb sie eben »geduldet«, 
um überhaupt einige Wege 
anbieten zu können.

»Mit unserer Fahrrad-
karte haben wir versucht, 
Ihnen ein paar besonders 

reizvolle Radwege aufzuzeichnen. An-
hand der Karte ist es sicher nicht schwer, 
den knapp beschriebenen Wegen zu fol-
gen und sicher ans Ziel zu gelangen. Aber 
auch Eigeninitiative ist gefragt. Deshalb 
kommen Sie ruhig einmal vom Wege ab 
und nutzen Sie das umfangreiche Stra-
ßen- und Wegenetz in und um unseren 
Bezirk Wandsbek.« (SPD, 1981). Die SPD 
hatte anschließend noch rund 20 Jahre 
Zeit, das Radeln in den Parks zu legali-

sieren. So wichtig war ihr das dann aber 
doch nicht.

Auch der Grüne Umweltsenator Ale-
xander Porschke war später trotz ent-
sprechender Initiative des ADFC nicht 
bereit, das Recht zum Radeln in Parks 
grundlegend zu ändern.

Wir selbst standen vor der Frage, ob 
wir die Wege durch Hamburgs Grün im 

ADFC-Radat-
las darstellen 
sollten. Da die-
se Strecken für 
ein vollständi-
ges Strecken-
netz notwendig 
sind, haben 
wir sie aufge-
nommen, wo 
es vertretbar er-
schien, und im 
Anleitungstext 
darauf hinge-

die vorgestellten Karten
- Radwegekarte für den Bezirk Wandsbek 1:20.000. SPD-Kreis Wandsbek und SPD-

Bezirksfraktion Wandsbek (Hg.), Juli 1981. (vergriffen)
- Mit dem Rad durch Hamburgs Grün 1:50.000. FHH - Umweltbehörde (Garten- 

und Friedhofsamt) und Verein Naherholung, 1986.  (vergriffen)
- Mit dem Fahrrad durch Hamburgs Grün 1:50.000. FHH - Umweltbehörde (Garten- 

und Friedhofsamt) und Verein Naherholung, 1990.  (vergriffen)
- ADFC-Radatlas Hamburg 1:20.000. ADFC Hamburg und Verlag Esterbauer (Hg.), 

2000.
- ADFC-Radplan Hamburg 1:20.000. ADFC Hamburg und Verlag Esterbauer (Hg.), 

2002.
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wiesen, dass 
auf Fußgän-
ger besondere 
Rücksicht zu 
nehmen ist.

Wir sehen 
also: Es gibt 
viele, die in 
H a m b u r g s 
G r ü n w e g e n 
wichtige Stre-
cken für Rad-
ler sehen. 
Die geltende 
R e c h t s l a g e 
findet niemand richtig praxistauglich 
und die Tolerierung des eigentlich ver-
botenen Parkradelns galt über Jahrzehn-
te hinweg als geeignete Lösung. Das 
rächte sich erst, als der Senat meinte, er 
müsse das geltende Verbot durchsetzen.

Ulf Dietze
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Der SOD wartet im Park
Nachdem der Städtische Ordnungsdienst 
(SOD) in Grünanlagen Radfahrer zur 
Kasse bat, richtete die SPD Wandsbek an 
die Bezirksverwaltung Wandsbek eine 
Große Anfrage. Jörg Lühmann (GAL) bat 
den Senat mit einer Kleinen Anfrage um 
Auskunft.
Im März 2002 tauchten an einer in vie-
len Plänen angegebenen Radroute am 
Eichtalpark Schilder mit einem Pik-
togramm eines stehenden Radfahrers 
auf. Das Rad fahren war allerdings auch 
schon vorher aufgrund der Grünanlagen-
verordnung dort verboten. Kontrollen 
hat es bis dahin jedoch nicht gegeben, 
Radfahrer wurden geduldet. Als aber 
der Städtische Ordnungsdienst am 1. Ja-
nuar 2003 seine Tätigkeit aufnahm, ver-
suchten sogleich Gauner, vor Ort bar zu 
kassieren (ADFCmagazin 5/03, Seite 3). 
Inwieweit Anzeigen durch den SOD er-
folgten und zu Bußgeldzahlungen führ-
ten, ist nicht bekannt.

Wandsbek

Das Thema war stets medienpräsent. 
Auf eine am 31.10.2003 von der SPD in 
der Bezirksversammlung gestellte Gro-
ße Anfrage gab es diese Antwort: »Im 
Hinblick auf die in jüngster Zeit entstan-
denen Irritationen durch die Verfolgung 
von Ordnungswidrigkeiten durch den 
SOD hat die Behörde für Umwelt und 
Gesundheit dem SOD empfohlen, im 

Bereich der Radwanderrouten (s.u.) auf 
Bußgeldforderungen zu verzichten. Dar-
über hinaus wird die Behörde für Um-
welt und Gesundheit demnächst mit der 
Behörde für Bau und Verkehr die noch 
offenen Fragen klä-
ren.«

Die Behörde für 
Inneres teilte mit: 
»Der SOD ist u. a. 
für die Einhaltung 
der Grün- und Er-
holungsanlagen-
verordnung vom 
26.08.1975 (...) zu-
ständig und bringt 
Verstöße gegen die-
se Verordnung zur 
Anzeige. (...) Ein-
wendungen betrof-
fener Fahrradfahrer 
an die Bußgeldstel-
le unter Berufung 
auf die Radwander-
karte brachten im 
Oktober 2003 eine 
Klärung der Sach- 
und Rechtslage un-
ter den beteiligten 
Behörden. Empfeh-
lung: Keine Einlei-
tung von Ordnungs-
widrigkeitsverfah-
ren und Einstellung 

bereits an-
h ä n g i g e r 
Verfahren 
sowie Wie-
derherrich-
tung der 
Ausschilderung der Radwan-
derrouten in Grünanlagen.

Das geschieht seit Ende Ok-
tober. Anzeigen durch den SOD 
werden nicht mehr gefertigt 
und anhängige Verfahren ein-
gestellt.«

Hamburg

Für ganz Hamburg stellte die 
GAL am 25.11.2003 eine Kleine 
Anfrage an den Senat:

Frage: »Werden vom SOD 
auch Bußgelder wegen der Nut-
zung von Wegen verhängt, die 

in Karten der Ham-
burger Behörden als 
Radwanderwege ein-
gezeichnet sind?«

Antwort: »Nein.«
Frage: »Wer-

den die Ver-
w a r n u n g e n 
und Bußgeld-
bescheide in 
diesen Fällen 
wieder zurück-
genommen?«

A n t w o r t : 
»Der Bußgeld-
stelle wurde die 
Empfehlung ge-
geben, in diesen 
Fällen keine Ordnungswidrig-
keitsverfahren einzuleiten und 
bereits anhängige Verfahren ein-
zustellen.«

Im November 2003 erklärte die 
Gartenbauabteilung Wandsbek 
gegenüber der Presse, sie habe 
vor geraumer Zeit das Radfahr-
verbotszeichen mit gelber Farbe 
übermalt. Leider wurden das am 
Ölmühlenweg und das an der 
Walddörferstraße befindliche Zei-
chen vergessen. Nähme man die-
se Zeichen ernst, könnte man nur 
stadtauswärts fahren und müsste 
in Gegenrichtung schieben.

In einer Bilanz des SOD im 
Abendblatt vom 9.1.2004 wurde 
das Rad fahren nicht erwähnt.

Peter Vollmann

hier erlaubt

In Wandsbek laut Bezirk zugelasse-
ne Radrouten:

Wandse vom Mühlenteich bis zum 
Stellmoorer Tunneltal

Stellau bis in die Feldmark
Alster bis zum Wohldorfer Wald
Seebek und Bramfelder See
Osterbek
Teilstrecken durch einen Großteil 

der übrigen Grün- und Erholungsan-
lagen im Bezirk.

Erste Korrektur am Schild: 
Ganz offiziell kurz nach der 
Aufstellung durchgeführt.
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Senat ignoriert das F ahrrad
Wenige Tage vor der Wahl stellte Senator Mettbach 
einen neuen Verkehrsentwicklungsplan (VEP) vor.
Der Bericht weist eine Stagnation des innerstädti-
schen Autoverkehrs aus, für den öffentlichen Ver-
kehr und den Radverkehr jedoch deutliche Steige-
rungen. Von 1990 bis 2002 sollen im Gegensatz zum 
motorisierten Individualverkehr die umweltver-
träglichen Verkehrsträger Bus/Bahn sowie der Rad-
verkehr um 15% zugelegt haben. Nähere Angaben 
zu den Zahlen macht der VEP nicht.

Trotz Stagnation soll vordringlich der Autover-
kehr gefördert werden. Das Straßennetz soll mit 
einem umfangreichen Maßnahmenpaket ausge-
baut werden. Der Plan weist aber keine Einzel-
maßnahmen zugunsten des Radverkehrs aus. Der 
Radverkehr soll lediglich mit Öffentlichkeitsarbeit 
und Zustandsverbesserung der Radwege abge-
speist werden. Dagegen bleibt zu befürchten, dass 

der immense Straßenausbau für den Autoverkehr 
die Radler benachteiligen wird. Knotenausbauten 
und auf den Autoverkehr optimierte Ampelsysteme 
werden den Radverkehr an Hauptstraßen zu noch 
größeren Umwegen und noch längeren Wartezei-
ten zwingen.

Fazit: Der neue VEP macht Radfahren in Hamburg 
unattraktiver. Die versprochene Zustandsverbesse-
rung der Radwege sieht bisher statt guter Radwege 
und Radfahrstreifen viele gemeinsame Geh- und 
Radwege oder einseitige Zweirichtungsradwege 
vor. Im Vergleich zu anderen Großstädten betreibt 
Hamburg Radverkehrsverdrängung nach dem Kon-
zept der autogerechten Stadt. Hamburgs regierende 
Verkehrspolitiker wollen nicht sehen, dass mehr 
Radverkehr für staufreie Straßen sorgen könnte.

Stefan WardaUmbau von Ampelanlagen beschleunigt 
den Autoverkehr noch mehr.
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Mitmachen lohnt sich!
Auch dies Jahr wird die Aktion »Mit dem Rad zur Arbeit« statt-
finden. Der ADFC, die AOK sowie die Stadt Hamburg wollen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer »auf das Fahrrad brin-
gen«. Gemeinsames Ziel ist es, der Bewegungsarmut entgegen 
zu wirken. Gleichzeitig wird etwas für die Verkehrssicher-
heit getan, wenn 
mehr Menschen 
mit dem Rad fah-
ren. Und für die 
Umwelt ist es na-
türlich außerdem 
eine Entlastung.

Mehr Bewegung 
im Alltag ist ein 
Schlüssel für Gesundheit und eine nachhaltige Gesundheits-
förderung. Hierzu genügen bereits 30 Minuten am Tag. Vielen 
fällt es schwer, sich diese halbe Stunde für sportliche Aktivität 
frei zu halten. Dabei könnten sehr viele HamburgerInnen dafür 
ganz einfach ihren Arbeitsweg nutzen. Mit dem Rad zur Arbeit 

fahren ist die ideale Möglichkeit, Bewegung in den Tagesablauf 
zu integrieren.

An der Aktion kann jeder teilnehmen, Voraussetzung ist 
lediglich eine Anmeldung in 3er Teams. Im Zeitraum vom 
14. Juni bis zum 19. September muss jeder Teilnehmer dann 

an mindestens 20 
Werktagen seinen 
Arbeitsweg mit 
dem Fahrrad zu-
rücklegen. Anmel-
deschluss ist der 
14. Juni.

Wie im letzten 
Jahr gibt es auch 

dieses Mal wieder attraktive Preise. Bei Redaktionsschluss lie-
fen die Vorbereitungen noch. Infos zur Teilnahme und zu den 
Preisen erhalten Sie deshalb ab sofort unter www.mit-dem-rad-
zur-arbeit.de oder beim ADFC Hamburg.

Dirk Pfaue
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AOK und ADFC

Großmoordamm 63-67
Mo - Fr 10-19, Sa 9-16 Uhr

21079 Hamburg-Harburg
www.fahrradcenter.de

Tel: 040 / 32 31 00 1-0
info@fahrradcenter.de

Hamburgs größte Auswahl an:
Fahrrädern    Zubehör    Ersatzteilen

www.fahrradcenter.de

TRENGA DE  •  VSF Fahrradmanufaktur  •  Scott  •  Shimano Service Center

Großer Vaude Outdoor Shop in Shop  •  Ortlieb Fahrradtaschen



Radreisemesse

Aussteller freuten sich über fach-
lich interessiertes Publikum.

Das gibt´s nur auf der ADFC-
Messe: Echte Reiseradler stellen 
Reiseziele und Ausrüstung vor und 
stehen dem Publikum für Fragen 

zur Verfügung.

Einige Tage vor der Messe warben an allen S- und U-Bahn-
haltestellen unsere Messe-Plakate.

Am 29. Februar öffneten sich die Tore des CCH zur 
Radreisemesse des ADFC. Von der Krisenstimmung 
der Reisebranche keine Spur: Wieder einmal musste 
der ADFC die Ausstellungsfläche vergrößern. Wieder 
einmal bildeten sich zeitweise Schlangen vor den 
Eingangskassen zur Messe.
Rund 5.000 Besucher kamen, um sich zu informie-
ren. Geeignet hierzu war der gute Mix an Ausstel-
lern aus allen Bereichen der Radreise. Gelobt wur-
den die Besucher von den Ausstellern: »Hier sind 
ausgesprochene Fachbesucher am Werk. Sie fahren 
Fahrrad und suchen Anregung für die nächste Rei-
se.« Solche Erfahrung machten auch die Reiserad-
ler auf der Galerie: »Uns werden konkrete Fragen 
zu unseren Erfahrungen mit den Fahrrädern und 
Reiserouten gestellt.« Gut für die Beantwortung der 
Fragen war hierbei das breite Spektrum der Reise-
radler: Von »18 Monate Südamerika« bis »2 Wochen 
Ostseeradweg«.

Der ADFC präsentierte 
sich mit einem neuen Stand. 
Außerdem neu: Die ADFC-
Lounge auf der Galerie und 
die Messeinformation. Die 
Lounge mit 50 Plätzen wurde 
besonders gut angenommen. 
Gewöhnungsbedürftig war 
für einige Besucher, dass die-
ser Bereich, in dem u. a. auch 
vergünstigte Getränke zu ha-
ben waren, ausschließlich 
ADFC-Mitgliedern vorbehal-
ten war.

In diesem Jahr wurden die 
Vorträge in zwei abgetrennten 
Räumen im Saal 5, gleich ne-

ben der Ausstellungsfläche gehalten. Die breite Pa-
lette von Vorträgen in Wort und Bild boten für jeden 
Interessierten das Richtige. Entsprechend groß war 
der Andrang an Besuchern. Das traf auch für den 
Infostand des ADFC Hamburg zu. Menschentrauben 

bevölkerten zeitweise den Stand, um an sachgerech-
te Informationen zu gelangen.

Die Hamburger Medien kündigten die Reisemes-
se umfassend an. Unter anderem waren auf NDR 
90,3 im Rahmen dreier Sendungen Fahrkarten zu 

gewinnen: Für je zwei Personen ging es mit dem 
DB ‚NachtZug‘ und dem ‚UrlaubsExpress‘ nach 
München, Villach und Venedig - mit dem Fahrrad. 
In den Sendungen war auch über die Beratung in 
der ADFC-Geschäftststelle und bei einem Fach-
händler sowie von der Messevorbereitung berich-
tet worden.

Uwe Jancke
Fo

tos
:  U

lf D
iet

ze
, W

olf
ra

m
 Ho

fm
an

n

ADFCmagazin Hamburg  2|04

13

Rubrik

ADFCmagazin Hamburg 2|04 

RRM
12

Am Messetag war das CCH auch Wahlzentrum. Dieser Herr 
kam nicht zu uns, der war schon auf dem Weg nach Uru-
guay.
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F ahrradflohmarkt
Das Rentnerehepaar Elfriede und Hans Braun kommt gerade 
mit einem fast neuen Kinderrad vom Umweltzentrum Karls-
höhe. Heute ist dort Fahrradflohmarkt, gemeinsam veranstaltet 
vom ADFC und BUND. Frau Braun hat davon in der Presse gele-
sen und ihren Mann mühsam überredet, mit hin zu gehen. Sie 
möchten ihrer fünfjährigen Enkelin Anna ein Fahrrad schen-
ken. Ein neues wollen sie nicht kaufen, da ein Kind schnell 
wächst und das Rad bald zu klein sein wird. Die alleinerzie-
hende Silke Krause hat ein ähnliches Problem. Ihre Tochter ist 
so groß geworden, dass an ihrem Rad Sattel und Lenker nicht 
mehr richtig eingestellt werden können. Außerdem findet Lara 
mit ihren 8 Jahren das Tigerentenrad jetzt blöd. Alle ihre Freun-
dinnen und Mitschüler haben schon sportliche Räder und sie 
möchte auch endlich ein anderes Rad haben. Lara, der das 
Warten auf Käufer langweilig ist, guckt sich in der Zwischen-
zeit die Tiere auf dem Gelände an. Nach einer Weile entdecken 
die Brauns das Kinderrad und gehen auf Frau Krause zu. Sie 
schauen sich das Rad genau an, handeln ein wenig und schon 
wechselt es seinen Besitzer. Silke Krause hat den Grundstock 
für ein anderes Rad.

Willi Seifert hat Schwierigkeiten, auf den Sattel seines alten 
Rades zu kommen. »Die Knochen wollen nicht mehr so recht,« 
sagt er. Deshalb will er sich ein bequemeres Damenrad kau-
fen. Da sein Keller sehr klein ist, sucht er einen Käufer für das 
gepflegte Herrenrad. Bernd Schmitt ist sein altes Fahrrad am 
Bahnhof gestohlen worden und er ist an Herrn Seiferts Rad in-
teressiert. Nach zähen Verhandlungen erreichen sie einen für 
beide akzeptablen Preis. Herr Schmitt radelt vergnügt nach 
Hause und Herr Seifert nimmt den Bus.

Jan Bäcker hat Pech gehabt, eine Tretkurbel ist verbogen. Der 
Student hat nicht viel Geld und kann sich einen Satz neuer Kur-
beln einfach nicht leisten. Aber bei dem Fahrradbastler Gerd 
Kuhn,  der seine alten Schätze aus dem Keller verkaufen will, 
findet er eine passende Kurbel.

Der Fahrradflohmarkt bietet eine große Auswahl an Rädern. 
Von Kinderrädern über Alltagsräder bis zu Rennrädern, Zube-
hör und Ersatzteilen kann man alles bekommen. Auch andere, 
nicht motorisierte Fahrzeuge können dort erworben werden.

Die Bezirksgruppe Wandsbek des ADFC Hamburg informiert 
am Infostand über die Serviceleistungen des ADFC.

Peter Vollmann
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Vorträge im Infoladen
Wissenswertes für RadfahrerInnen

Termin Thema Kurzbeschreibung ReferentIn

Donnerstag,
13. Mai 2004,
19:30 Uhr

Ergonomie beim Radfahren Wie stelle ich mein Fahrrad 
genau richtig ein, was muss 
ich bei der Sitzposition be-
achten? Ist für mich eher die 
sportliche oder aufrechte Po-
sition richtig? Wie hoch soll 
der Sattel sein und welchen 
Lenker wähle ich? Diese und 
andere Fragen werden hier 
fachkundig beantwortet.

Juliane Neuß arbeitet im bun-
desweiten ADFC-Fachaus-
schuss Technik mit und ist 
selbstständig im Bereich Ent-
wicklung und Vertrieb von 
Spezialfahrrädern.

Montag,
24. Mai 2004,
19:30 Uhr

Bekleidung für die
F ahrradtour

Das große Angebot an Fahr-
radfunktionskleidung wird 
gründlich durchleuchtet mit 
dem Ziel, die Zuhörer mit 
dem nötigen Fachwissen und 
erfahrungsgesättigten Rat-
schlägen für ihren Einkauf 
auszustatten.

Thomas Nittka ist Alltags- und 
Reiseradler.

Donnerstag,
10. Juni 2004,
19:30 Uhr

Selbstbewusst Radfahren Radfahrer erfahren hier, wie 
sie sich im Straßenverkehr so 
selbstbewusst verhalten kön-
nen, dass es weniger Konflik-
te mit Autofahrern gibt. Nach 
diesem Vortrag wird wohl nie-
mand mehr auf dem Gehweg 
fahren wollen.

Axel Georges ist ausgebilde-
ter Zweiradmechaniker und 
arbeitet als Physiklehrer in 
Mannheim.

Sonnabend,
12. Juni 2004,
19:30 Uhr

Eine Radtour durch das 
Baltikum

Dieser anekdotenreiche Rei-
sebericht lässt uns als Zu-
schauer an einer aufregenden 
Klassenreise durch die drei 
baltischen Staaten Estland, 
Lettland und Litauen teilha-
ben. Für Nachahmer gibt es 
Tipps zu An- und Abreise.

Axel Georges

Wie wir berichteten, wurden die Abend-
öffnungszeiten des Infoladens in Wands-
bek eingestellt. Ein Standbein unseres 
neuen Servicekonzeptes sind Vorträge, 
die wir Ihnen ab Mai diesen Jahres in der 
Geschäftsstelle des ADFC in der Wands-
beker Marktstr. 18 zu den verschiedens-
ten Themen anbieten.

Mit den Vorträgen möchten wir Mit-
glieder und Interessierte informieren, 
unterhalten und beraten. Als Referenten 

stehen ehrenamtlich Aktive mit ihrem 
Fachwissen und ihren Erfahrungen zur 
Verfügung, die abschließend auch gerne 
Ihre Fragen beantworten werden.

Nach Möglichkeit werden wir jeden 
Monat zwei Vorträge anbieten. Die Wo-
chentage wechseln, damit es allen mal 
möglich ist, daran teilzunehmen. Mit-
gliedern bieten wir die Vorträge kosten-
los an, Nicht-Mitglieder zahlen EUR 2,50. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig.
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Wir werden uns bemühen, eine bunte 
Mischung an Themen anzubieten. Über 
Ihre rege Teilnahme und auch über Ihre 
Anregungen und Wünsche würden wir 
uns freuen. Bitte wenden Sie sich dazu 
an mich unter andrea.kupke@web.de 
oder 040 / 613393.

Andrea Kupke
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Auf der falschen Seite
Sicherheitskampagne 2004 des ADFC Hamburg

Leserbriefe
Radweg oder Parkplatz

Rund um die Verkehrssicherheitsaktion »Radweg 
oder Parkplatz« erhielten wir einige e-Mails und 
Briefe. Wir haben stark gekürzt.

Öl aufs Feuer
Der Artikel »1000 Anzeigen gegen Au-
tofahrer« (Hamburger Abendblatt vom 
12.02.04) ist mal wieder ein Tritt in den 
Allerwertesten derer, die um Konsens 
aller Verkehrsteilnehmer bemüht sind. 
Anstatt die wahren Schuldigen – näm-
lich die Hamburger Baubehörde – fron-
tal anzugreifen, wird wieder publikums-
wirksam Öl auf die Feuer der Radfah-
rer-Gegner gegossen. Für solch einen 
Schwachsinn würde ich doch meine 
Mitgliedsbeiträge nicht hergeben.

U. W., Steilshoop

Aus der Antwort des ADFC:
Sie kennen die Gefahr, die von Autos ausgeht, die 
direkt neben dem Radweg parken. Jederzeit kann 
eine Tür geöffnet werden und es kommt zum Un-
fall. Viele Radfahrer lösen das Problem, indem sie 
über den Gehweg fahren. Das ist verboten und verla-
gert die Gefahr zu den noch schwächeren Verkehrs-
teilnehmern. Der ADFC lehnt es deshalb ab. Unsere 
Position: Wo ein benutzungs-
pflichtiger Radweg existiert, 
muss dieser auch sicher be-
nutzbar sein.

Seit einem Jahr läuft unsere 
Kampagne gegen das Parken 
direkt am Radweg und erst 
jetzt, wo als letztes Mittel drei 
Straßen beispielhaft ausge-
wählt wurden, um verkehrs-
gefährdend parkende Auto-
fahrer anzuzeigen, hat z. B. 
das Abendblatt reagiert. (...).

Ulf Dietze (ADFC)

Endlich
Liebe Fahrradfreunde, ich habe gerade 
im Abendblatt gelesen, was ihr gegen die 
Zuparker von Radwegen macht. Ich finde 
das TOLL und bedanke mich bei euch. 
ENDLICH wird etwas gemacht. Das sollte 
überall Schule machen.

Peter Brandt, Elmshorn

Rad fahren auf dem linken Radweg kann 
tödlich sein. Das hat ein Unfall am 9. Ja-
nuar in der Karolinenstraße an der Mes-
se leider wieder gezeigt. Im langjährigen 
Mittel ist jeder fünfte von Radfahrern 
in Hamburg verursachte Unfall auf fal-
sche Straßenbenutzung zurückzufüh-
ren. Aber selbst das legale Linksradeln 
führt zu Unfällen. Der Verkehrsbericht 

2001 der Behörde für Inneres: »Die Be-
nutzung falscher Straßenteile durch 
Radfahrer erhöht das Gefahrenpotential 
kreuzender Verkehre, weil viele Kraft-
fahrer nicht in Betracht beziehen, dass 
Radfahrer von links (und damit häufig 
regelwidrig) kreuzen.«

Dabei handelt es sich nur um die Spitze eines 
Eisbergs. Ungezählt sind die Gefährdungen durch 
entgegenkommende Radfahrer, die Reibereien und 
Beinahe-Unfälle mit Fußgängern und Autofahrern. 
Feldstraße, Neuer Kamp oder Grindelallee - der Ad-
renalinspiegel schwillt schnell bis zum Limit an, 
wenn neben den sonstigen Konflikten noch zusätz-
lich mehrere Radler auf dem schmalen Radweg auf 
einen zulenken.

Fakt ist: andere Verkehrs-
teilnehmer rechnen in der Re-
gel nicht mit Geisterradlern, 
z.B. beim Überschreiten oder 
Überfahren der Radwege. Und 
gewöhnlich sind Hamburgs 
Radwege oft schon für einen 
Radfahrer zu schmal. Im Be-
gegnungsfall muss also ein Rad-

fahrer auf den Gehweg ausweichen – und gefährdet 
womöglich sich und andere. Wer zum Ausweichen 
gezwungen wird, hat den Ärger – mit Pollern, Schil-
derpfosten oder Fußgängern auf dem Gehweg.

Der ADFC Hamburg wird sich im Jahr 2004 mit 
dem Geisterradeln befassen. Was geht in den Köp-
fen von Geisterradlern vor? Was erzeugt den Zwang 

Schreiben Sie uns!

Geisterradeln wird das Schwerpunktthe-
ma im ADFCmagazin 3/04.
Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen mit 
Geisterradlern. Schreiben Sie uns, war-
um und wo Sie manchmal selbst auf der 
falschen Seite fahren. Wir freuen uns auf 
Ihren Brief! Auf Wunsch veröffentlichen 
wir Ihre Zuschrift auch anonym. Anony-
me Zuschriften können wir allerdings 
nicht berücksichtigen.

Redaktion
ADFC Hamburg
Geisterradeln
Postfach 70 21 08
22021 Hamburg
redaktion@hamburg.adfc.de

zum linken Radweg? Die Begründungen 
der Geisterradler, aber auch Fehler bei 
der Anlage von Radwegen (z.B. fehlende 
Querungsanlagen oder Zweirichtungs-
radwege) sind ebenso Thema wie die 
Frage nach Gegenmaßnahmen.

Frank Bokelmann, Stefan Warda

Geisterradeln kann
tödlich sein.

Hamburger Abendblatt, 12.03.04

ADFCmagazin Hamburg  2|04 ADFCmagazin Hamburg 2|04 

15

Geister/Leserbriefe



Sie sind in der GAL!
Sehr geehrter Herr Bokelmann, Sie sind bestimmt auch in der 
GAL, schrecklich. Man kann alles übertreiben, und das tun Sie 
nun schon lange über alle Maßen, wenn der Bericht im Abendblatt 
stimmt. (...) Nun verursachen Sie zu Lasten der Steuerzahler, die 
Ihnen nun schon Fahrradwege haben bauen lassen, durch Ihre 
dusselige Klage Kosten. Die Stadt ist nun mal für Autos da. Hätte 
ich eines, wäre ich glücklich.
Nun sind Sie Beamter, brauchen sich um Ihre Zukunft keinerlei 
Sorgen zu machen, haben Zeit genug auch noch sich mit solchen 
unnötigen Dingen zu beschäftigen und denunzieren adrette Bür-
ger und lassen Denen ihr Geld aus der Tasche ziehen.(...)

Name der Redaktion bekannt, Harburg 

Hamburger Abendblatt, 13.03.04

Dreck vor der Tür
Ich habe in der Zeitung gelesen, dass einige vom ADFC Autofahrer 
aufschreiben, die auf Radwegen parken. Wann kehren Sie denn 
eigentlich den Dreck vor Ihrer eigenen Tür? Die Fahrradfahrer in 
Hamburg sind zu einem großen Teil wirklich eine Katastrophe: 
Viele fahren ohne Licht, fahren auf der falschen Seite, häufig auch 
auf Gehwegen, auf denen sie gar nicht fahren dürfen, und dann 
schießen sie oft an Fußgängern im Abstand von wenigen Zenti-
metern vorbei, haben es aber auch nicht einmal nötig zu klingeln. 
(...) Aber alle müssen sich doch an die Verkehrsregeln halten. Was 
bilden sich die Fahrradfahrer eigentlich ein?

G. R., Uhlenhorst 
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Verkehrshindernisse am Neuen 
Jungfernstieg

Verbannt
Poppenbüttel: Im Kreuzungsbereich Poppenbütteler Weg (Ring 
3)/Tegelsbarg/Goldröschenweg werden Radfahrer gezwungen, 
die Fahrbahn zu verlassen und auf den Radweg auszuweichen. 
Somit wird eine Sichtbeziehung zu den in den Ring 3 abbiegen-
den Kraftfahrzeugführern wirkungsvoll unterbunden. Zusätz-
lich gefährdet die stark verschwenkte Radwegführung an der 
Ampel die geradeaus fahrenden Radfahrer.

Malte Wiedenmann

Aus den Augen
Hamm: Ein deutliches Minus 
für diese Umgestaltung am 
Horner Weg, Ecke Hammer 
Steindamm. Der Horner Weg 
kommt auf ganzer Länge ohne 
benutzungspflichtige Radwege 
aus. Nur hier wird der Radler 
für ca. 10 m auf einen Bord-
steinradweg geschickt, der 
obendrein verschwenkt ist. 
Die Kreuzung ist für den Auto-
fahrer schlecht einsehbar und 
mit einem grünem Pfeil aus-
gestattet.

Heiko Droste

Neustadt: Der Pollerteufel des Innensenators hatte am Jungfernstieg Ecke 
Neuer Jungfernstieg zugeschlagen. Die vom Senat als Verkehrshindernis-
se ausgemachten Poller zwischen Radweg und Fahrbahn waren entfernt 
worden. Nun hat der ADFC neue Verkehrshindernisse auf dem Radweg 
ausgemacht. Nach mehreren Tagen Beobachtung der Hindernislage bat 
der ADFC die zuständige Polizei die Hindernisse zu entfernen. Ob die Po-
lizei dies auch weiterhin konsequent macht?

Stefan Warda
(In Ausgabe 1/04 veröffentlichten wir zu diesem Beitrag ein falsches Foto. Tschuldigung).

ADFCmagazin Hamburg  2|04 ADFCmagazin Hamburg 2|04 

17

Plus/Minus

�������� � ������� � ������� � ��������������

��� ���������� ����

��������������� � �����������

������������� � ���������������

������������ � � ����� �����������

��� � ���������� ����������� ����� ���������������� ������� ����

������� ����������� � ��� ���� ������� ������ �������������������

�������� ������������������

�

������ �������



In den vom ADFC unterstützten Mus-
terprozessen gegen die Radwegebenut-
zungspfl icht - sie richten sich gegen 
den Zwang zur Benutzung unzumut-
bar schmaler und unsicherer Radwege 
durch Radfahrer (siehe ADFCmagazin 
2/02) - ging es zunächst um das Pro-
blem, wer überhaupt zu Widerspruch 
und Klage berechtigt ist. Wann kann 
ich mich als Verkehrsteilnehmer, insbe-
sondere als Radfahrer, mit Widerspruch 
und Klage gegen eine Verkehrsregelung 
wenden? Wie persönlich muss ich von 
dem mich störenden Verkehrszeichen 

betroffen sein? Muss ein Radfahrer oder 
eine Radfahrerin die betreffende Straße 
täglich benutzen, z.B. auf dem Weg von 
der Wohnung zur Schule, Universität, 
Arbeitsstätte, oder reicht es aus, wenn 
man die betreffende Straße nur ab und 
zu benutzt?

Die Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) verlangt für eine Klage gegen ei-
nen Verwaltungsakt (hier ein Verkehrs-
zeichen) die so genannte Klagebefugnis 
(§ 42 Abs. 2 VwGO). Demnach muss der 
Kläger geltend machen können, dass er 
durch das Verkehrszeichen in seinen 

eigenen Rechten verletzt wird. Die glei-
chen Anforderungen gelten bereits für 
den Widerspruch, der einem Klagever-
fahren vorauszugehen hat.

Persönliche Betroffenheit erforderlich

Hintergrund dieser Vorschrift ist der 
Versuch, so genannte Popularklagen zu 
verhindern. Niemand soll sich zum An-
walt der Allgemeinheit machen, wenn er 
nicht persönlich betroffen ist. Ein Radfah-
rer aus München, der noch nie in seinem 
Leben in Hamburg war und auch gar nicht 
beabsichtigt, dort einmal Rad zu fahren, 

Etappensieg des ADFC vor dem 
Bundesverwaltungsgericht
Widerspruchs- und Klagebefugnis bei Verkehrszeichen
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Bundesverwaltungsge-
richt in Leipzig

Verkehr
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Hintergrund: Früher 
galt die Benutzungs-
pfl icht für jeden Rad-
weg. Seit dem 1. Ok-
tober 1998 müssen 
Radler nur noch jene 
Radwege befahren, 
an denen das blaue 
Radweg-Schild steht 
(oder gemeinsamer 
Geh- und Radweg). 
Bei allen anderen Rad-
wegen dürfen sie zwi-
schen Fahrbahn und 
Radweg wählen.

Hält man ein Rad-
weg-Schild für unzu-
lässig, kann man sich 
an die Straßenver-
kehrsbehörde wenden 
und ggf. Widerspruch 
einlegen.

Fahrrad-Löwe
Seit 1911• Meisterwerkstatt

• Eigenbau
• Rennräder
• Cityräder
• Mountain-Bikes
• Kinderräder
• Trekking
• Markenräder zum TOP-Preis

W W W . L O E W E - B I K E . D E

 0 40/25 59 91

22089 Hamburg-Eilbek • Wandsbeker Chaussee 13
verkehrsgünstig an der -Bahnstation WARTENAUU



kann sich nicht zum »Anwalt« der Ham-
burger Radfahrer machen und Klagen ge-
gen rechtswidrige Verkehrsregelungen in 
Hamburg einlegen. Ebenso kann niemand 
gegen eine rechtswidrige Baugenehmi-
gung klagen, wenn er nicht Nachbar und 
damit in eigenen (Nachbar-)Rechten be-
troffen ist.

Die Klagebefugnis war dem nicht mehr 
in Hamburg lebenden Kläger (dem Ver-
fasser dieses Textes) vom Oberverwal-
tungsgericht (OVG) Hamburg zunächst 
bestritten worden. Das Gericht hatte in 
dem Musterverfahren entschieden, ein 
Verkehrsteilnehmer könne nur dann 
eine Verletzung seiner eigenen Rechte 
durch eine Verkehrsregelung geltend 
machen, »wenn er nach den Gesamtum-
ständen des Einzelfalls glaubhaft macht, 
dass er von dem angefochtenen Ver-
kehrszeichen nach seinen persönlichen 
Lebensumständen in einer gewissen 
Regelmäßigkeit oder Nachhaltigkeit tat-
sächlich betroffen ist« (1). Im konkreten 
Verfahren war der Kläger von Hamburg 
nach Bonn gezogen. Er gab im Prozess al-
lerdings an, auch weiterhin oft in Ham-
burg zu Besuch zu sein und dort auch 
Rad zu fahren. Das reichte dem OVG 
Hamburg für die Klagebefugnis nicht 
aus. Das Gericht war sogar der Ansicht, 
dass ein in einem Stadtteil wohnender 
Radfahrer nicht gegen Verkehrszeichen 
in einem anderen Stadtteil klagen könne, 
wenn er die betreffende Straße nur gele-
gentlich nutze.

Erfolgreiches Revisionsverfahren

Auf die Revision des Klägers ist das 
Urteil des OVG Hamburg jedoch glück-
licherweise durch das Bundesverwal-
tungsgericht (BVerwG) aufgehoben 
worden (2). Für die Klagebefugnis ei-
nes Verkehrsteilnehmers gegen ein 

Verkehrszeichen reicht es nach Ansicht 
des BVerwG aus, dass er nur mindestens 
einmal an dem Verkehrszeichen vorbei-
gekommen sein muss, um »Adressat« 
der in dem Verkehrszeichen liegenden 
Regelung geworden zu sein. Dies allein 
begründet bereits seine Widerspruchs- 
und Klagebefugnis. Dem Bürger ist nach 
Ansicht der Richter nicht zuzumuten, 
einzelne Rechtsverletzungen durch 
rechtswidrige Verkehrszeichen hinzu-
nehmen. Es kann grundsätzlich nicht 
gefordert werden, dass der Radfahrer 
die Straße ständig oder auch nur häu-
fig benutzt. Im Klartext: Man muss sich 
nicht ein einziges Mal rechtswidrig auf 
einen Radweg zwingen lassen, sondern 
kann dagegen schon bei nur einmaliger 
Betroffenheit mit Widerspruch und Kla-
ge vorgehen.

Weitgehende Anerkennung der 
Klagebefugnis durch das Bundesver-
waltungsgericht

Die einmal entstandene Widerspruchs- 
und Klagebefugnis entfällt nach Ansicht 
des BVerwG grundsätzlich auch nicht 
durch einen späteren Umzug im Bundes-
gebiet und damit erst recht nicht durch 
einen Umzug innerhalb derselben Stadt 
oder Gemeinde. Offen gelassen haben 
die Richter allerdings, was passiert, wenn 
auszuschließen ist, dass eine angegriffe-
ne Verkehrsregelung einen Kläger er-
neut betreffen könnte (z.B. bei Auswan-
derung). Das Gericht lässt mit diesem 
Hinweis allerdings erkennen, dass es die 
Widerspruchs- und Klagebefugnis grund-
sätzlich sehr weitgehend anerkennt und 
nur in Extremfällen entfallen lässt, näm-
lich wenn völlig offensichtlich ist, dass 
der betreffende Radfahrer in Zukunft die 
konkrete Straße nicht mehr nutzen wird.

Rechte können missbraucht werden

Am Ende des Urteils führt das BVerwG 
noch aus, dass Widerspruch und Klage 
auch dann unzulässig sein können, wenn 
ein Fall des Rechtsmissbrauchs vorliegt. 
Dies könne z.B. der Fall sein, wenn sich 
ein Kläger eigens zum Ort einer Ver-
kehrsregelung begibt, um hieraus eine 
Anfechtungsmöglichkeit abzuleiten. 
Wenn der Radfahrer aber plausibel dar-
legen kann, warum er die konkrete Stra-
ße befahren hat, und sei es auch nur zum 
Einkaufen oder auf dem Weg zu Freun-
den, dann kann nach diesen Grundsät-
zen nicht von einem Rechtsmissbrauch 
ausgegangen werden.

Ein Erfolg – für ADFC und Radfahrer

Im Ergebnis muss sich daher kein 
Radfahrer gefallen lassen, durch rechts-
widrige Anordnungen der Radwege-
benutzungspflicht von der Fahrbahn 
verdrängt zu werden. Die Entscheidung 
des BVerwG ist ein Etappensieg des 
ADFC und damit ein erster Erfolg für die 
Radfahrer in Hamburg. Jetzt gilt es nach 
Rückverweisung des Verfahrens an das 
OVG Hamburg die Gerichte auch in der 
Sache davon zu überzeugen, dass die 
Hamburger Radwege den bundesweiten 
Standards nicht entsprechen und daher 
der Zwang zur Benutzung unzumut-
bar schmaler und unsicherer Radwege 
rechtswidrig ist.

Georg Bitter

(1) OVG Hamburg, Urteil vom 4.11.2002, Aktenzei-

chen: 3 Bf 23/02, veröffentlicht in Neue Zeitschrift für 

Verkehrsrecht (NZV) 2003, Seite 351

(2) BVerwG, Urteil vom 21.8.2003, Aktenzeichen 3 

C 15/03, veröffentlicht in Neue Juristische Wochen-

schrift (NJW) 2004, Seite 698 und NZV 2004, Seite 52

19

Verkehr

Lohkampstraße 13 • 22523 Hamburg (Eidelstedt) • Tel. 0 40/5 70 96 12 • Fax 0 40/5 70 26 48

Zweirad-Haus Koepke
ZEG-Experte

Meisterbetrieb

seit 20 Jahren



ADFCmagazin Hamburg  2|04 ADFCmagazin Hamburg 2|04 

Adressen
20

• Sie sind als RadfahrerIn, FußgängerIn und BenutzerIn öffentlicher 
Verkehrsmittel als Privatperson haftpflichtversichert (bis zu 2 Mio. 
EUR, Eigenbeteiligung 150 EUR je Fall) und rechtsschutzversichert 
(bis zu 0,25 Mio. EUR, Eigenbeteiligung 150 EUR je Fall).

• Sie erhalten sechs Mal im Jahr die Zeitschrift »Radwelt« – 
inklusive Regionalteil »ADFCmagazin Hamburg«.

• Sie können kostenlos bzw. preisgünstig an Veranstaltungen wie 
Radtouren, Radreisemesse, Reparatur-Seminaren und der Ve-
lopartner-Börse teilnehmen.

• Sie erhalten Rabatt bei der Fahrraddiebstahlversicherung.
• Ihnen steht ein umfangreiches Angebot interessanter Rad-

touren zur Verfügung, an denen Sie zu günstigen Konditionen 
teilnehmen können. Die Radtourenprogramme werden kosten-
los zugeschickt.

• Bei den ADFC-Partnerorganisationen im Ausland nehmen Sie 
deren Leistungen in Anspruch, als seien Sie dort Mitglied.

• In den ADFC-Infoläden können Sie sich ausführlich beraten 
lassen.

• Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie das Engagement der ADFC-
Aktiven für einen menschengerechten Verkehr.

Jahresbeitrag
• für eine Einzelmitgliedschaft EUR 38,– (ermäßigt EUR 25,–*)
• für die Familienmitgliedschaft EUR 48,– (ermäßigt EUR 38,–*)
* Ermäßigt für Schüler/Studenten etc. mit Nachweis

Die Beitrittserklärung finden Sie auf Seite 22.

I h r e  V o r t e i l e  a l s  M i t g l i e d

Hier können Sie mitarbeiten
Rufen Sie einfach die AnsprechpartnerIn an. Wir freuen uns über jeden 
neuen Aktiven. Verwenden Sie diese Telefonnummern bitte nur, wenn 
Sie Interesse an der Mitarbeit haben. Für alle anderen Anfragen steht 
Ihnen die Geschäftsstelle zur Verfügung.

Gruppen im ADFC Hamburg …
Bezirksgruppe Altona: Keine regelmäßigen Treffen; Frank Bokelmann

Bezirksgruppen Bergedorf, Eimsbüttel, Harburg: 
Interessierte melden sich bei Stefan Warda

Bezirksgruppe Mitte: Stefan Warda

Bezirksgruppe Nord: Termine und Treffpunkte bitte telefonisch erfra-
gen; Ole Burmester

Bezirksgruppe Wandsbek: jeden 1. Di im Monat, 19:30 Uhr, 
»Fenske«, Bramfelder Ch. 265; Gundi Schuck

Arbeitskreis Radtouristik: Meike und Matthias Kuhlmann

Arbeitskreis Verkehr: 2. Do im Monat, 
19 Uhr ADFC-Geschäftsstelle Wandsbek; Stefan Warda

Liegeradstammtisch: 1. Mi im Monat, 19 Uhr in der »Lotte«, 
Haus drei, Hospitalstr. 107, www.liegerad-hamburg.de; Frank Bokelmann

Offener Treff Verkehrspolitik: 4. Do im Monat, 19:30 Uhr im 
»Café Koppel«, Koppel 66; Stefan Warda

GPS-Arbeitsgruppe: Stefan Kayser

Redaktion ADFCmagazin Hamburg: Ulf Dietze

Redaktion www.hamburg.adfc.de: Heiko Schütz

Infoladen Ohlsdorf: Helga Grewe

Vorstand: Dirk Pfaue (Vorsitzender)

... und ihre AnsprechpartnerInnen

Bokelmann, Frank Tel.: 82 50 21, k1@frank-bokelmann.de
Burmester, Ole Tel.: 61 33 93, Ole.Burmester@web.de
Dietze, Ulf Tel.: 63 27 07 94, ulf_dietze@magicvillage.de
Grewe, Helga Tel.: 29 82 05 62
Kayser, Stefan Tel.: 380 62 26, stefan.kayser@hamburg.de
Kuhlmann, M. + M. Tel.: 850 88 65, meike.ten.brink@gmx.de
Pfaue, Dirk Tel.: 690 19 54, Dirk_Pfaue@hamburg.de
Schuck, Gundi Tel.: 647 27 99
Schütz, Heiko Tel.: 0581/389 69 49, heiko.schuetz@adfc.de
Warda, Stefan Tel.: 319 38 91, stefan.warda.adfc@ste-ward.de

Adressen

Geschäftsstelle und Infoladen Wandsbek
ADFC Hamburg, Postfach 70 21 08, 22021 Hamburg
Tel: 39 39 33, Fax: 390 39 55, e-Mail: info@hamburg.adfc.de.
HVV: U/S Wandsbeker Chaussee (zwei Minuten Fußweg) 
oder U-Bahn Wandsbek Markt
Öffnungszeit: Fr 10–14 Uhr
telefonsich erreichbar: Mo–Fr 10–13 Uhr

ADFC-Infoladen Ohlsdorf
Im Grünen Grunde 1 c, 22337 Hamburg
(direkt am Bahnhof U/S Ohlsdorf)
Tel: 50 04 88 25
Öffnungszeiten: Di + Do 18–20 Uhr (1.11.-31.1. nur Di)

Infoline
(aktuelle Hinweise und Veranstaltungstermine) Tel: 390 70 50

Internet
www.hamburg.adfc.de

Bankverbindung
ADFC Hamburg, Postbank Hamburg, 
BLZ 200 100 20, Kto.-Nr.: 1488 09-201

Spendenkonto
ADFC Hamburg, Vereins- und Westbank, 
BLZ 200 300 00, Kto-Nr:. 11 11 0 12

Impressum
Herausgeber: Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club,

Landesverband Hamburg e. V., Wandsbeker Marktstraße 18, 22041 Hamburg

Postanschrift: ADFC Hamburg, Postfach 70 21 08, 22021 Hamburg

e-Mail: redaktion@hamburg.adfc.de

Redaktion: Eva Binde, Amrey Depenau, Ulf Dietze (V. i. S. d. P.), Heiko Droste, Stefan Kayser, 
Stefan Klaschik, Peter de Leuw, Peter Vollmann

Layout: Ulf Dietze; Internet: Heiko Schütz

Anzeigen: Marina Schrod. Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 6

ISSN: 1617-092X, Auflage: 5.000

Nachdruck oder Weiterverwendung von Beiträgen und Abbildungen nur mit Genehmigung des 
ADFC Hamburg. Nachbestellungen unter o.g. Adresse oder im Internet.



 

Schlafwagen eingeschlafen
Im ADFCmagazin 1/04 berichteten wir über das Radreisen mit 
dem Schlafwagen (»Nachts hin und weg«, Seite 8). Die darin 
vorgestellte Fahrradmitnahme im EN 491 »Hans Albers« von 
Hamburg nach Wien wurde jedoch zum 14.12.03 einseitig von 

den Österreichischen Bundesbahnen aufgehoben. Somit schei-
terten unsere LeserInnen leider bei dem Versuch, die beschrie-
bene Reise selbst zu unternehmen. Die DB Autozug bemühte 
sich zwar, angesichts der Popularität des Donauradwegs die 
Fahrradmitnahme an Stelle der jetzigen Autobeföderung bei-
zubehalten, aber die Österreichische Bahn mochte nicht. Weil 
die Änderung so plötzlich kam, enthalten die Fahrpläne der DB 
Autozug (Abbildung) und auch die Fahrplanaushänge fälsch-
licher Weise noch das Fahrradsymbol.

Bauernmarkt in Glinde
Glinde bietet am Tag der offenen Mühle ein attraktives Angebot 
für Pfingst-Montag-Ausflügler. Auf der Mühlenwiese wird den 
Besuchern in einem stimmungsvollen Bauernmarkt ein breit 
gefächertes rustikales Angebot an Unterhaltung, Speisen, Ge-
tränken und handwerklichen Aktivitäten präsentiert. Nach al-
ten Originalrezepten wird in dem nach historischen Vorlagen 
errichteten Lehm-Backofen Bauernbrot gebacken. Veranstalter 
sind der Heimat- und Bürgerverein gemeinsam mit der Initia-
tive Stadtmarketing.
Pfingstmontag, 31. Mai, 11 bis 18 Uhr. Anfahrt: Die Mühle in 
Glinde liegt direkt am Radweg Glinde -Trittau.

F ahrradstaffel zum Tschernobyl-Tag
Die Gruppe x1000malQuer (Castor) veranstaltet am 26. April 
eine Fahrradstaffel vom AKW Krümmel zum Werkhof in Alto-
na. Unterwegs gibt es sechs Zwischenstopps, an denen weitere 
Radler hinzustoßen können. Mehr Informationen gibt es unter 
http://x1000hamburg.de und www.stromwechsel-jetzt.de
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ADFC -Radtourenprogramme verteilen
Jeweils kurz nach dem Druck des neuen Radtou-
renprogramms strömen rund 25 ADFC-Aktive 
aus, um es zu den Fahrradhändlern zu bringen. 
Dort liegt es aus und macht für den Verein und 
unsere Touren Werbung. Wir benötigen für diese 
Aufgabe Verstärkung insbesondere im Nordwes-
ten Hamburgs.
Wer zwei Mal im Jahr Radtourenprogramme zu 
einigen festgelegten Radhändlern bringen wür-
de, wendet sich bitte an Andrea Kupke (Adresse 
Seite 20).
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jazz folk & bike Syke 2004
Noch lange hin, aber trotzdem schon zum Vormerken: 20 km 
südlich von Bremen treffen sich am Sonntag, den 5. Septem-
ber zwischen 11 und 21 Uhr Musik- und Fahrradfreunde. Die 
landschaftliche Kulisse ist durch hügelige Geestrücken und 
Buchenwälder geprägt, die Spielorte sind ein Museum, eine 
Backsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert, eine Wassermühle 
und das Syker Rathaus. Nicht minder wichtig ist die musika-
lische Umgebung: Jazz und Folk, Crossover und Weltmusik: 
anspruchsvolle Musik für offene Ohren, eine Einladung zum 
zwanglosen Flanieren und musikalischen Lustwandeln. Wir 
informieren ausführlicher in der nächsten Ausgabe des ADFC-
magazins. http://www.jazzfolkbike.de

Kleinanzeigen
MitradlerIn gesucht für Kanada (TC-Trail/KVR). ADFC-Ortsgruppensprecher 
(67-m) reist vom 10.8. bis 10.10. nach Kanada und sucht MitradlerIn, unbelastet in 
der Zeitgestaltung, etwa ab 50 J. aufwärts. Zuerst mit PKW 2-3 Wochen um die Gros-
sen Seen und Niagaras, dann Weiterflug nach Calgary und in den Sattel bis Vancou-
ver-Island. Keine km-Fresserei, Ü in festen Häusern, also kein Zelt, Nichtraucher, 
Nichtschnarcher. Zügiges aber auch relaxtes Fahren, Sehen, Fotografieren. Bin un-
problematisch-praktisch. kontakt@adfc-wedemark.de

Liebhaber-Rad, niedriger Einstieg mit Trittbrett, Birkenholz-Schutzbleche, Brooks-
Sattel, 7-Gang-Nabenschaltung. Preis VHS. Tel.: 040-491 48 57
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Fahrradhaus »Ottensen«
Eine zeitgemäße, funktionale und umweltbewusste Lösung!

Preis: 4690,00 Euro
einschließlich MwSt.

Lieferung und Montage innerhalb 
Hamburgs

Hersteller: hamburger arbeit
Am Veringhof 7
21107 Hamburg

Tel.: 040/752 10 17
Fax: 040/753 11 97

Im Haus ist Platz für
zwölf Fahrräder
(9 qm Grundfläche)
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Diese Unternehmen fördern den ADFC. Schon ab 100 Euro pro Jahr können Sie die Arbeit der Fahrradlobby unterstützen und gleichzeitig für sich werben.
Info: ADFC Hamburg e. V., Postfach 70 21 08, 22021 Hamburg, Tel: 040-39 39 33, Fax: 040-390 39 55, info@hamburg.adfc.de

F ahrradhandel
Biedler Bikes 
Jarrestraße 29 
22303 Hamburg 
Tel.: 040-27 80 08 00

Fahrrad Cohrt
Saseler Chaussee 52
22391 Hamburg
Tel.: 040/640 60 64

Fahrrad Löwe
Wandsbeker Chaussee 13
22089 Hamburg
Tel.: 040/25 59 91

Fahrrad Nielandt
Friedrich-Ebert-Damm 30
22049 Hamburg
Tel.: 040/693 00 20

Fahrrad Nielandt
Straßburger Str. 9–11
22049 Hamburg
Tel.: 040/61 22 80

Fahrrad & Outdoor 
Center Harburg
Großmoordamm 63 
21079 Hamburg
Tel.: 0 40 / 32 31 00 10

Fahrradladen
Achim Rose
Erikastraße 45
20251 Hamburg
Tel.: 040/46 45 21

FahrradTechnik 
Lübecker Straße 112 
22087 Hamburg 
Tel.: 040/25 49 98 55

Jody Fahrräder 
Hofweg 68 
22085 Hamburg 
Tel.: 040/22 73 94 74

Koech 2-Rad Technologie
Sievekingsallee 94–96
20535 Hamburg
Tel.: 040/219 46 34

Radsport von Hacht 
Breitenfelderstr. 9
20251 Hamburg
Tel.: 040/48 06 04 17

Rad & Tat
Am Felde 2
22765 Hamburg
Tel.: 040/39 56 67

Radwerk Eimsbüttel
Langenfelder Damm 5+6
20257 Hamburg
Tel.: 040/49 93 37
RBK – Fahrräder
Denickestraße 25
21073 Hamburg
Tel.: 040/765 84 89

Wheels GmbH
Alter Steinweg 14
20459 Hamburg
Tel.: 040/ 34 27 85

Fahrrad-Codierung
Digicode Homeservice 
Claus Schmidt
Graben 11
214 81 Lauenburg
Tel.: 040/25 32 95 85

Öffentliche 
Verkehrsmittel
Hamburger 
Verkehrsverbund
Steinstraße 7
20095 Hamburg
Tel.: 040/32 57 75 -0

Planungsbüro
Schmeck 
Ingenieurgesellschaft mbH
Gotenstraße 14
22049 Hamburg
Tel.: 040/69 65 25 – 0

F ahrrad-
Abstellsysteme
VeloPark 
Fahrradparksysteme
Wandsbeker Chaussee 284
22089 Hamburg
Tel.: 040 / 250 72 22

Reiseveranstalter
Die Landpartie
Radeln & Reisen GmbH
Lindenweg 75
25436 Tornesch
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